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Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 06.12.2007

 
 
Bebauungsplan Nr. 263 Norderstedt "Großer Born", 
Gebiet: Zwischen Poppenbütteler Straße und Jägerlauf, 
 südlich Großer Born, nördlich Beek hinter der Twiete; 
hier: Ergebnis der Alternativenprüfung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr nimmt die Ausführungen der 
Prüfung alternativer Erschließungsmöglichkeiten entsprechend der Anlage 1 zur Vorlage 
Nr. B 07/0494 zur Kenntnis.  
Die Verwaltung wird gebeten entsprechend dem unter Ziff. 1 dargelegten Ergebnis das wei-
tere Verfahren zu betreiben. 
 
Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Ausschussmitglieder von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstim-
mung anwesend : 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr hatte in seiner Sitzung am 
01.11.2007 zum TOP 4, Vorlage Nr. B 07/0414, wie folgt protokollieren lassen:  
 
„Der Ausschuss sieht die Möglichkeit, dass sowohl der Jägerlauf als auch der Billeweg für 
die Erschließung des westlichen Baugebietes herangezogen werden, daher beauftragt er die 
Verwaltung, die Planung neu zu gestalten, dass beide Straßen zur Erschließung herangezo-
gen werden. Dabei sollen die Vorzüge der einen und anderen Möglichkeit noch einmal klar 
heraus gearbeitet werden, um feststellen zu können, welche der Möglichkeiten letztlich zur 
Ausführung kommt. 
 
Herr Bosse regt an, dass auch die Möglichkeit der kompletten Erschließung von der Pop-
penbütteler Straße unter Herausarbeitung der Vor- und Nachteile mit geprüft wird.“ 
 
In Abstimmung mit der Verwaltung wurde seitens der externen Planer eine Stellungnahme 
erarbeitet, deren Ergebnis als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügt ist. 
Unter der Voraussetzung, dass hierzu nunmehr ein verbindlicher Beschluss gefasst wird, soll 
dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr dann in der nächsten Sitzung der 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss vorgeschlagen werden. 


